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§ 1. Einführung

Das deutsche BGB überschreibt den Regelungskomplex der §§ 677 bis 687 BGB 
mit der Überschrift „Geschäftsführung ohne Auftrag“. Das Gesetz ordnet unter 
dieser einheitlichen Überschrift drei Rechtsinstitute, die von ihrer immanenten, 
das Rechtsinstitut tragenden und ausformenden Interessenstruktur unterschied-
licher kaum gedacht werden können. Die zentrale – das meint in diesem Zusam-
menhang zunächst: die raumgreifendste – Stellung nimmt (1) mit den §§ 677 bis 
686 BGB1 die sog. echte Geschäftsführung ohne Auftrag ein, mit der ich im Fol-
genden die fremdnützige Geschäftsführung für und im Interesse des Geschäfts-

herrn bezeichnen will. Als Kontrapunkt hierzu setzt (2) § 687 Abs. 2 BGB die 
Geschäftsanmaßung als die eigennützige Führung eines fremden Geschäfts trotz 
Wissens um die fehlende Berechtigung im eigenen Interesse des Geschäftsan-
maßers an das Ende des Regelungskomplexes der §§ 677 ff. BGB. Bei dem dritten 
Rechtsinstitut handelt es sich (3) um den von mir im Folgenden als privilegier-

ten Rückgriffsanspruch bezeichneten Erstattungsanspruch des Geschäftsfüh-
rers bei der im öffentlichen Interesse liegenden Erfüllung einer Pflicht des Ge-
schäftsherrn. Die gesetzliche Regelung des privilegierten Rückgriffsanspruchs 
ist innerhalb des Normkomplexes der echten Geschäftsführung ohne Auftrag 
(§§ 677 bis 686 BGB) – genau: in den §§ 679, 683 S. 2 BGB – versteckt2. Schon eine 
erste vorsichtige Analyse der Interessenstruktur des privilegierten Rückgriffs-
anspruchs zeigt seine eigentümliche Stellung: bei der echten Geschäftsführung 
werde ich für den Geschäftsherrn tätig (§ 677 BGB: „für einen anderen“); bei der 
Geschäftsanmaßung werde ich für mich tätig (§ 687 Abs. 2 S. 1 BGB: „als sein ei-
genes“). Im Rahmen des privilegierten Rückgriffs aber erfülle ich eine Verpflich-
tung des Geschäftsherrn, die dieser einem Dritten oder auch der Allgemeinheit 
gegenüber hat. Transportiere ich anstelle der nicht leistungswilligen Fluggesell-
schaft im Ausland gestrandete Urlauber nach Hause3 oder erfülle ich die Unter-
haltspflicht der leistungsunwilligen Mutter gegenüber seinem Kind, so werde 
ich gerade für diesen Urlauber oder dieses Kind, also für einen Dritten, aber je-

1 Exklusive der §§ 679, 683 S. 2 BGB.
2 Deshalb privilegierter Rückgriffsanspruch, weil der Anspruch aus §§ 683 S. 2, 679 BGB 

im Vergleich zur Rückgriffskondiktion von der Idee her erhebliche Vorteile aufweist.
3 LG Frankfurt, NJW 1983, 52, Urt. v. 1.9.1982 – 2/22 O 155/82.
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denfalls gerade nicht mehr für den Geschäftsherrn tätig4. Maßstab meines Tätig-
werdens ist das Interesse des Dritten (Urlauber, Kind), und nicht das Interesse 
des Primärschuldners. Diesem kommt es allenfalls als Rechtsreflex zugute, dass 
ich ihn von einer Verbindlichkeit befreie. Dennoch gibt mir das Gesetz in diesen 
Fällen unter weiteren, einengenden Voraussetzungen (öffentliches Interesse an 
der Erfüllung) einen – im Vergleich zur grundsätzlich einschlägigen Rückgriffs-
kondiktion (§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB) – privilegierten Rückgriffsanspruch 
gem. §§ 683 S. 2, 679 BGB.

Dieser Zusammenhang wurde bisher nicht gesehen5; allein die auffällige Son-
derstellung der eigennützigen Geschäftsanmaßung wurde bereits von den Rö-
mern betont6 und führte im späten Pandektismus unter der wissenschaftlichen 
Vorarbeit von Ernst Zimmermann zur noch heute gültigen Unterscheidung von 
„ächter und unächter“ ne go tio rum gestio7. Dies hat seine Ursache darin, dass die 
Theorie der ne go tio rum gestio vom einheitlichen Begriff des objektiv fremden 
Geschäfts dominiert wird8, der den Blick auf die gerade beschriebenen, unter-
schiedlichen Interessenstrukturen (Subordinationsverhältnisse) verstellt9. Al-

4 Mit Blick auf den Dritten liegt dagegen eine echte Geschäftsführung ohne Auftrag vor. 
Vgl. insoweit die deutlichere Regelung in Art. V. – 1:102 DCFR und dazu: PEL Ben. Int./v. 
Bar, Introduction L 97 (p. 97).

5 Immerhin anerkennt Art. V. – 1:102 DCFR, dass die Leistung auf eine fremde Schuld 
nicht per se eine Geschäftsführung für den Schuldner darstellen muss. Tatsächlich wird der 
Geschäftsführer häufig für den Dritten tätig werden, wenn seine Leistung nicht überhaupt 
„geschäftsführungsrechtlich neutral“ ist. Vgl. PEL Ben. Int./v. Bar, Introduction L 97 (p. 97), 
L 99 (p. 98), Art. 1:102, Comment. A 1 (p. 173). Um dem Leistenden dennoch einen geschäfts-
führungsrechtlichen Aufwendungsersatzanspruch einzuräumen, ordnet Art. V. – 1:102 DCFR 
an: „Where an intervener acts to perform another person’s duty, the performance of which is 
due and urgently required as a matter of overriding public interest, and the intervener acts with 
the predominant intention of benefiting the recipient of the performance, the person whose 
duty the intervener acts to perform is a principal to whom this Book applies“.

6 Ulpian/Labeo, Dig. 3, 5, 5, 5 pr. (de negotiis gestis).
7 Zimmermann, Aechte und unächte ne go tio rum gestio, 1872; Regelsberger, Ächte und 

Unächte ne go tio rum gestio, KritV 15 (1873), 277 (278, 280 ff.). Vgl. auch die amtliche Über-
schrift zu § 687 BGB.

8 Vgl. nur die dogmengeschichtliche Abhandlung von Aarons, Beiträge zur Lehre von der 
ne go tio rum gestio I, 1860, die sich auf annähernd 300 Seiten ausschließlich mit dem negotium 
alienum auseinandersetzt.

9 Zur Terminologie: Mit Einführung des BGB hat sich in Deutschland die Bezeichnung 
„Geschäftsführung ohne Auftrag“ eingebürgert; vgl. auch § 89 ZPO. Vor Erlass des BGB war 
die Terminologie nicht einheitlich. Allerdings wurde schon damals im deutschsprachigen 
Schrifttum, sofern man nicht überhaupt bei der Terminologie des römischen Rechts verblieb, 
überwiegend von „Geschäftsführung“ oder „Geschäftsbesorgung ohne Auftrag“ gespro-
chen. Windscheid behandelte in seinem Pandektenlehrbuch die auftragslose Geschäftsfüh-
rung unter der Überschrift „Freiwillige Besorgung fremder Angelegenheiten“ (Windscheid/
Kipp, Lehrbuch der Pandekten II9, 1906, §§ 430, 431). Noch heute ist gerade im rechtsverglei-
chenden Schrifttum die Verwendung des dem römischen Recht entstammenden technischen 
Ausdrucks „ne go tio rum gestio“ weit verbreitet (vgl. Stoljar, Negotiorum Gestio [Interna-
tional Encyclopedia of Comparative Law Vol. X Ch. 17]). Der Draft Common Frame of Re-
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les wird unterschiedslos unter den Begriff des fremden Geschäfts gepackt. Die 
heute allgemein beklagte Denaturierung der Geschäftsführung ohne Auftrag 
und die vielbeschworene Unmöglichkeit, eine tragfähige theo re tische Basis der 
Geschäftsführungsregeln zu finden, haben ihren Grund darin, dass der Begriff 
des fremden Geschäfts Verhältnisse erfassen muss, die von ihrer geschäftsfüh-
rungsrechtlichen Struktur in völlig verschiedene Richtungen abzielen und recht-
lich eine jeweils selbständige Regelung auf der Rechtsfolgenseite verlangen.

Ihren Anfang nimmt die Fixierung der ne go tio rum gestio auf den Begriff des 
fremden Geschäfts (negotium alterius) bereits im römischen Recht10. Als wesent-
liches Tatbestandsmerkmal verlangte das prätorische Edikt11, dass die geführten 
Geschäfte negotia alterius sind12. Hinter diesem, in seiner Abstraktion für das 
klassische römische Recht durchaus ungewöhnlichen Begriff versammelte sich 
eine Vielzahl von mehr oder weniger typisierbaren Fallgestaltungen13. Ordnet 
man die berichteten Sachverhalte in einem ersten Zugriff grob nach der Interes-
senrichtung (Subordination), so fällt auf, dass der Bereich der echten Geschäfts-

ference (DCFR) behandelt die Geschäftsführung ohne Auftrag im Book V unter der Über-
schrift „Benevolent intervention in another’s affairs“ (vgl. zur englischsprachigen Nomen-
klatura: PEL Ben. Int./v. Bar, Introduction A 2 seqq. [p. 53 seq.]).

10 Überhaupt ist die Geschäftsführung ohne Auftrag (ne go tio rum gestio) eine Schöpfung 
des römischen Rechts. Nach römischer Auffassung konnte ein Rechtsverhältnis eigener Art 
entstehen, wenn jemand außerhalb der gesondert geregelten Fälle des mandatum (Auftrag) 
oder der tutela (Vormundschaft) ein fremdes Geschäfts führte (de negotiis gestis: Dig. 3, 5; C 
2, 18). Eingehend zur ne go tio rum gestio im römischen Recht: Finazzi, Ricerche in tema di ne-
go tio rum gestio I (1999), II (2003), III (2006); Seiler, Der Tatbestand der ne go tio rum gestio im 
Römischen Recht, 1968. Das deutsche BGB wollte die Geschäftsführung ohne Auftrag in 
engster Anlehnung an die römische Quellenlage regeln und glaubte hauptsächlich nur eine 
Reihe von Kontroversen der gemeinrechtlichen Doktrin zu entscheiden. Auch im älteren ger-
manischen Recht finden sich Anzeichen dafür, dass sowohl hinsichtlich der Verantwortlich-
keit dessen, der sich eines fremden Geschäfts annahm, als auch hinsichtlich seiner Ersatzan-
sprüche, ganz ähnliche Grundsätze galten wie im römischen Recht. Von Bedeutung für das 
heutige Recht wurde die besondere germanische Ausprägung der auftraglosen Geschäftsfüh-
rung bei der Ausbildung der sog. Rettungslöhne, allen voran der Finderlohn und der Berge-
lohn (§§ 965 ff. BGB, §§ 740 ff. HGB); eingehend zu freiwilligen Diensten und Geschäfts-
führung im germanischen Recht: v. Amira, Nordgermanisches Obligationenrecht I (1882), 
§ 95 = S. 746 ff.; II (1895), § 90 = S. 901 ff.

11 Wiedergegeben bei Ulpian, Dig. 3, 5, 3 pr. (de negotiis gestis): Ait praetor: „Si quis nego-
tia alterius, sive quis negotia, quae cuiusque cum is moritur fuerint, gesserit: iudicium eo no-
mine dabo“. Vgl. Seiler, Der Tatbestand der ne go tio rum gestio im Römischen Recht, 1968, 
S. 16 ff.; Rabel, Negotium alienum und animus, in: Gesammelte Aufsätze IV, 1971, S. 441 
(443 ff.); Reichard, Negotium alienum und ungerechtfertigte Bereicherung, AcP 193 (1993), 
567 (572 ff.).

12 Umgekehrt ist ein negotium suum von der ne go tio rum gestio ausgeschlossen (vgl. Ul-
pian, Dig 3, 5, 5, 6 [de negotiis gestis]: „Si quis ita simpliciter versatus est, ut suum negotium in 
suis bonis quasi meum gesserit, nulla ex utroque latere nascitur actio, quia nec fides bona hoc 
patitur“.). Das entspricht der Rechtslage im römischen Auftragsrecht (Gaius 3, 156).

13 Vgl. auch Jansen, Negotiorum gestio und Benevolent Intervention in Another’s Affairs, 
ZEuP 2007, 958 (963 ff.).
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führung prominent vertreten ist. In den Quellen besonders hervorgehoben wird 
die (freiwillige) Hilfe für einen abwesenden Freund, um eine unmittelbare Ge-
fahr für sein Vermögen abzuwenden14. Hierher gehört etwa die Vertretung des 
abwesenden (verklagten) Geschäftsherrn im Prozess oder das Stellen einer Bürg-
schaft. Ulpian begründet das Rechtsinstitut sogar mit der utilitas absentium: 

ohne den Aufwendungsersatzanspruch des Geschäftsführers (actio con traria) 

bestünde die Gefahr, dass sich niemand um die Belange des Abwesenden küm-
mere15. Allerdings darf man daraus nicht den Schluss ziehen, dass die besondere 
Dringlichkeit der Geschäftsbesorgung Tatbestandsvoraussetzung der ne go tio-

rum gestio war. Denn es wird in den Quellen von Fällen berichtet, in denen der 
Gestor Forderungen des Geschäftsherrn einzieht oder gar Sklaven und Grund-
stücke für einen anderen kauft. Hier kann von einer notwendigen Geschäftsfüh-
rung nicht gesprochen werden; es geht nicht mehr um bloße Sub stanzerhaltung, 
sondern um eine wirtschaftlich sinnvolle Vermögensverwaltung (Interessen-
wahrnehmung) für einen anderen. Dieser Subordinationscharakter wird ein-
drucksvoll unterlegt, wenn man sich den dogmengeschichtlichen Hintergrund 
der ne go tio rum gestio vor Augen hält. Hier hatte die ne go tio rum gestio zunächst 
die Funktion eines vertragslosen Treuhandverhältnisses. Denn die ne go tio rum 

gestio hat ältere Wurzeln als die erst in der jüngeren Republik stärker hervor-
tretenden Fälle der freiwilligen Hilfe (in der Not) für einen anderen: die cura fu-

riosi und die procuratio omnium rerum16. Die Geschäftsführung des curator für 
seinen Pflegling ließ sich nicht unter das private Mandat fassen, weil der cura-

tor vom Gesetz berufen oder vom Magistrat bestellt wurde. Für die Ansprüche 
zwischen Kurator und Pflegling galt daher die actio ne go tio rum gestorum. Ähn-
lich waren die Verhältnisse beim procurator, den wohlhabende Römer für ihre 
Vermögensverwaltung bestellten. Der procurator übernahm zu Anfang nicht 
die Geschäftsführung aufgrund eines Mandats. Vielmehr wählte man sich einen 
Freigelassenen, der aber weiterhin der unmittelbaren Befehlsgewalt seines Pa-
trons unterstand. Später wurde die Abhängigkeit gelockert und der procurator 

verselbständigt. Die wechselseitigen Ansprüche ordnete man zunächst der ne-

go tio rum gestio zu, weil der procurator einseitig eingesetzt und eben nicht auf-
grund eines Mandats tätig wurde.

14 Ulpian, Dig 3, 5, 1 (de negotiis gestis); Inst 3, 27, 1 (de obligationibus quasi ex contractu); 
Pothier, Pandectae Justinianae I, Ausgabe von 1818, Lib. III Tit. V nro. I; vgl. Köndgen, Die 
Geschäftsführung ohne Auftrag im Wandel der Zeit, in: Zimmermann (Hrsg.), Rechtsge-
schichte und Privatrechtsdogmatik, 1999, S. 371 (374 f., 378 f.), der auf die Verbindung des of-
ficium amici zur römischen Kriegswirtschaft hinweist.

15 Ulpian, Dig 3, 5, 1: „Hoc edictum necessarium est, quoniam magna utilitas absentium 
versatur, ne indefensi rerum possessionem aut venditionem patiantur vel pignoris distractio-
nem vel poena committendae actionem, vel iniuria rem suam amittant“.

16 Seiler, Der Tatbestand der ne go tio rum gestio im Römischen Recht, 1968, S. 314 mwN.; 
Zimmermann, The Law of Obligations, 1996, p. 437, Kaser, Das Römische Privatrecht I2, 
1971, § 137 II = 587; Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht18, 2005, § 44 Rn. 13 f.
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Das ist aber nur die eine Seite der römischen ne go tio rum gestio, die wir heute 
unter den Begriff der echten Geschäftsführung ohne Auftrag subsumieren. 
Dann gibt es auch die Fälle, in denen der Geschäftsführer auf eine fremde Schuld 
leistet und nunmehr mit der Geschäftsführungsklage Regress fordert17; insbe-
sondere gehört hierhin die Konstellation, dass der Geschäftsführer für ein Mün-
del tätig wird und anschließend Regress vom (untätigen) Vormund fordert18. 
Den Römern konnte das Institut der ne go tio rum gestio hier gute Dienste leis-
ten, weil sie über einen allgemeinen Bereicherungsanspruch nicht verfügten19. 
Und doch unterscheiden sich diese Fälle deutlich von den eben genannten (ech-
ten) Geschäftsbesorgungen für den Geschäftsherrn. Die Leistung auf fremde 
Schuld ist grundsätzlich keine Geschäftsführung im Sinne einer Interessen-
wahrnehmung (Subordination) für den Schuldner. Das wird unten noch einge-
hend dargelegt werden (siehe § 15 I, § 16 I). Wir bewegen uns im modernen 
Recht an dieser Stelle im Bereich der heutigen Rückgriffskondiktion (§ 812 
BGB) bzw. des privilegierten Rückgriffsanspruchs (§§ 683 S. 2, 679 BGB). – 
Schließlich berichten die Quellen von Fällen, in denen der Geschäftsführer wis-
sentlich oder unbewusst ein fremdes Geschäft als eigenes führt, also Fälle der 
Geschäftsanmaßung oder irrtümlichen Eigengeschäftsführung20. Auch diese 
Gruppe hat seine moderne Entsprechung im Recht der unechten Geschäftsfüh-
rung (§ 687 Abs. 2 BGB) gefunden.

Angesichts dieser höchst verschieden strukturierten Sachverhalte der iusti-
nianischen Quellen gelangten die Glossatoren in ihrem Harmonisierungs- und 
Systematisierungsbestreben zu einer bemerkenswert ausdifferenzierten Lehre 
der negotia aliena. Im Anschluss an Azo und Accursius unterschied man im We-
sentlichen vier Arten des fremden Geschäfts: „Aliena autem dicuntur negotia 
quatuor modis: cura, & solicitudine, re ipsa, ratihabitione, ipso gestu“21. Mit (1) 
cura & solicitudine umschreiben die Glossatoren die Fälle, in denen der Ge-
schäftsherr (dominus) als Vormund (tutor), Pfleger (curator) oder Vermögens-
verwalter (procurator) für einen anderen tätig ist22. Nimmt der Geschäftsführer 
Handlungen im Pflichtenkreis des dominus vor, so erfüllt er damit ein fremdes 

17 Vgl. Labeo, Dig. 3, 5, 42 (de negotiis gestis).
18 Vgl. Ulpian/Iulian, Dig. 3, 5, 5 2 (de negotiis gestis).
19 Jansen, Negotiorum gestio und Benevolent Intervention in Another’s Affairs, ZEuP 

2007, 958 (965). Eingehend: Schrage, Qui in fundo alieno aedificavit, RIDA 36 (1989), 401.
20 Geschäftsanmaßung: Ulpian/Labeo, Dig. 3, 5, 5, 5 (de negotiis gestis); irrtümliche Ei-

gengeschäftsführung: Africanus, Dig. 3, 5, 48 (de negotiis gestis).
21 Azo, Summa aurea, Ausgabe von 1557, de negotiis gestis (C. 2, 18) § 2; gl. ipso gestu ad l. 

Si pupilli § Quid ergo (Dig. 3, 5, 6, 11 [3, 5, 5, 13]). Bei manchen Autoren hielten sich diese 
Modi des fremden Geschäfts bis hinein in den usus modernus (Lauterbach, Collegium pan-
dectarum theoretico-practicum I, Ausgabe von 1714, L. III Tit. V § IX). Bartolus, Comment 
§ 4 ad l. Item si cum § si titii (Dig. 3, 5, 6 10 [3, 5, 5 10]) fügte diesem Schema später drei weitere 
Fälle des fremden Geschäfts hinzu.

22 Azo, Summa aurea, Ausgabe von 1557, de negotiis gestis (C. 2, 18) § 2; gl. ipso gestu ad l. 
Si pupilli § Quid ergo nro. 1 (Dig. 3, 5, 6, 11 [3, 5, 5, 13]).
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Geschäft des Geschäftsherrn (zB ein Geschäft des Vormunds). Wie bereits gese-
hen, gewährten die römischen Juristen dem Gestor die actio ne go tio rum gesto-

rum con traria gegen den Vormund. In die gleiche Richtung zielt das (2) allge-
meine negotium ipso gestu alienum: hier erfüllt der Geschäftsführer überhaupt 
eine Pflicht und damit ein Geschäft des Geschäftsherrn; insbesondere zählten 
die Glossatoren hierhin die Zahlung auf eine Geldschuld des Geschäftsherrn23. 
Da der Geschäftsführer bei der Leistung an das Mündel nicht, und bei der Zah-
lung auf fremde Geldschulden grundsätzlich nicht für den Geschäftsherrn, son-
dern im Vormundschaftsfall für das Mündel wird, bewegen wir uns hier nicht 
im angestammten Bereich der echten Geschäftsführung ohne Auftrag; wir fin-
den hier die Interessenstruktur vor, die heute im privilegierten Rückgriffsan-
spruch der §§ 679, 683 S. 2 BGB (und natürlich der Rückgriffskondiktion) ihren 
Platz gefunden hat24.

Bei dem (3) negotium ipsa re alienum hatten die Glossatoren primär den Fall 
im Blick, dass der Geschäftsführer Verwendungen auf fremde Sachen vor-
nimmt25. Auch hier liegt ein fremdes Geschäft vor: eine Verwendung auf eine 
fremde Sache ist grundsätzlich das Geschäft des Eigentümers. Da in diesen Fäl-
len der Geschäftsführer auch bei subordinationsrechtlicher Betrachtung für 
den Eigentümer als Geschäftsherrn tätig wird, haben wir es hier mit einem Fall 
der echten Geschäftsführung ohne Auftrag zu tun. Ebenfalls in den Bereich der 
echten Geschäftsführung ohne Auftrag gehören (4) die negotia ratihabitione 

aliena. Hier will der Geschäftsführer offenkundig für den Geschäftsherrn tätig 
werden. Die Schwierigkeit für die Glossatoren lag darin, diese Fälle unter den 
Begriff des fremden Geschäfts zu bringen. Denn objektiv weisen diese Ge-
schäfte keinerlei Beziehung zum Geschäftsherrn auf; es liegt mithin also nicht 
schon ein negotium ipsa re alienum vor. Den negotia ratihabitione aliena liegt 
der von Pedius gebildete Fall zugrunde, dass der Geschäftsführer namens des 
Geschäftsherrn einen vermeintlichen Schuldner zur Zahlung anmahnt26. Leis-
tet der Dritte an den Geschäftsführer, obwohl in Wirklichkeit eine Verbindlich-
keit gegenüber dem Geschäftsherrn gar nicht bestanden hat, so liegt objektiv 
kein Geschäft des Geschäftsherrn vor; und doch kann der Geschäftsherr nach 
Vorstellung der Glossatoren durch Genehmigung der Geschäftsführung das 

23 Accursius, gl. ipso gestu ad l. Si pupilli § Quid ergo nro. 4 (Dig. 3, 5, 6, 11 [3, 5, 5, 13]) 
zählt hierhin insbesondere den Fall, dass der Geschäftsführer eine fremde Schuld bezahlt. Si-
cherlich ist die Zahlung der geschuldeten Summe das Geschäft des Schuldners, tätig wird der 
Geschäftsführer aber auch hier grundsätzlich für den Gläubiger, dem seine Zahlung letztlich 
zugute kommt.

24 Vgl. insoweit Art. V. – 1:102 DCFR und dazu: PEL Ben. Int./v. Bar, Introduction L 97 
(p. 97).

25 Gl. ipso gestu ad l. Si pupilli § Quid ergo nro. 2 (Dig. 3, 5, 6, 11 [3, 5, 5, 13]).
26 Ulpian/Pedius, Dig, 3, 5, 5, 11 (de negotiis gestis).
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Geschäft zu seinem Geschäft – aus der Sicht des Geschäftsführers: zu einem 
fremden Geschäft – machen27.

Die Schematisierung der Glossatoren verdient Anerkennung, als es ihnen 
unterhalb des Oberbegriffs der negotia alterius gelungen ist, die Fälle der heuti-
gen echten Geschäftsführung ohne Auftrag (negotium ipsa re alienum, negotia 

ratihabitione aliena) zu trennen von Sachverhalten, die heute im Bereich des 
privilegierten Rückgriffsanspruchs oder der Rückgriffskondiktion (cura & soli-

citudine, negotium ipso gestu alienum) einzuordnen sind. Trotz aller Vorbehalte 
gegen den Begriff des fremden Geschäfts hätte ihr ausdifferenzierter Begriff der 
Fremdheit vielleicht auf Dauer eine den jeweiligen Subordinationsverhältnis- 
sen angemessene Anwendung der Geschäftsführungsregeln ermöglicht. Denn 
schon diese erste Annäherung an die Interessenstruktur hat deutlich gemacht, 
dass die Fälle der echten Geschäftsführung ohne Auftrag anders zu behandeln 
sind, als die der Erfüllung fremder Verbindlichkeiten (bei denen es sich unter 
Umständen sogar um eine echte Geschäftsführung zugunsten des Gläubigers 
handelt): so ist etwa bei der echten Geschäftsführung der Maßstab der Durch-
führung der Geschäftsführung getreu dem Subordinationsgedanken das Inter-
esse des Geschäftsherrn; beim privilegierten Rückgriffsanspruch ist der Ge-
schäftsführer im Verhältnis zum Geschäftsherrn dagegen nicht an dessen Inter-
esse gebunden (die Geschäftsführung erfolgt ja im Interesse eines Dritten). Hier 
gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit28. Ein Zusammenhang, den auch 
die gesetzliche Regelung der §§ 683 S. 2, 679 BGB nicht deutlich zum Ausdruck 
bringt29.

Doch die Entwicklung ging in die andere Richtung und sollte zu jenem, die 
Interessenverhältnisse verschüttenden Begriff der negotia alterius führen, der 
bis heute die wissenschaftliche Diskussion beherrscht. Denn von den nachfol-
genden Juristen – allen voran Cujas und Donellus – wurden das negotium ipsa re 

alienum und das negotium ipso gestu alienum zur (erweiterten) Gruppe des ne-

gotium re ipsa alienum zusammengefasst, der man sodann das negotium ratiha-

bitione alienum gegenüber stellte30. In der neuen Gruppe der negotium re ipsa 

27 Azo, Summa aurea, Ausgabe von 1557, de negotiis gestis (C. 2, 18) § 5; gl. ipso gestu ad l. 
Si pupilli § Quid ergo nro. 3 (Dig. 3, 5, 6, 11 [3, 5, 5, 13]).

28 Darauf wird weiter unten ausführlich eingegangen werden.
29 Deutlicher ist insoweit Artt. V. – 1:102, 2:101 (1)(b) DCFR (vgl. PEL Ben. Int./v. Bar, 

Introduction L 97 [p. 97]).
30 So tadelte Cujas, Ad Africanum, Tractatus VIII, ad Dig. 3, 5, 48 die Glosse, dass sie aus 

dem negotium alienum „Re ipsa, & ipso gestu, quae sunt idem, facerent diversa“, um zu wie-
derholen: „igitur re ipsa, & gestu ipso sunt idem non orationis sensu tantùm, sed etiam effectu 
juris, ut nec ea seperandi ulla fuerit causa“; Donellus, Commentarium de jure civili, Lib. XV 
Cap. XVII § II: „Negotium cujusque fit aut re ipsa, aut gerentis contemplatione cum voluntate 
ejus cujus nomie agitur, conjuncta“; allerdings entwickelt Donellus Unterkategorien. So un-
terteilt Donellus, aaO §§ III seqq. das negotium re ipsa alienum einmal nach dem Zeitpunkt 
seiner Zuordnung zum Geschäftsherrn (re ipsa sit aut gestu ipso, aut eventu), zum anderen 
nach dem Grund seiner Zuordnung (negotium principaliter oder per consequentiam ad alie-
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